
1. Der VR-MitgliederBonus
Der VR-MitgliederBonus ist ein Bonusprogramm für die
Mitglieder der VR Bank Südliche Weinstraße eG. Die Mitglieder
erhalten Bonuspunkte für die Nutzung verschiedener Finanz-
produkte (vgl. Ziffer 2) der Bank. 

2. Die Bonuskriterien
Die folgenden Finanzprodukte werden im VR-MitgliederBonus
bonifiziert:

Regelmäßige Geldeingänge auf einem Girokonto
Den Mitgliedern wird ein Bonuspunkt je Geldeingang für regel-
mäßige Lohn-, Gehalts-, Pensions- oder Rentenzahlungen in
Höhe von mindestens 250 EUR pro Monat (maximal 12 Bonus-
punkte im Jahr) gutgeschrieben. Es werden nur die Gehaltsein-
gänge von Mitgliedern bonifiziert. Regelmäßige Geldeingänge
zugunsten von Gemeinschaftskonten werden nur berücksich-
tigt, wenn jeder Gemeinschafter eine eigene Mitgliedschaft
besitzt. In diesem Fall werden die Bonuspunkte jedem Gemein-
schaftskontoinhaber zu gleichen Teilen angerechnet. Die
Buchungen müssen auf einem Lohn- und Gehaltskonto erfol-
gen.

Die Höhe ihres Anlagevolumens
Je angefangene 10.000 Euro Anlagevolumen wird dem
Mitglied je Quartal ein Bonuspunkt gewährt. Das Mindesteinla-
gevolumen für die Punktegewährung beträgt 250 EUR. Gutha-
ben von Gemeinschaftskonten werden zu gleichen Teilen auf
die Gemeinschafter verteilt. 
Zum Anlagevolumen zählen sämtliche Guthaben (=Bankeinla-
gen) die das Mitglied bei der Bank unterhält wie z.B. auf
Sparkonten, Termin- und Tagesgeldern. Das Geschäftsgutha-
ben selbst wird nicht mit in die Berechnung einbezogen.
Inhaberschuldverschreibungen der Bank werden ebenfalls zum
Anlagevolumen gezählt.

Die Höhe ihrer Kreditinanspruchnahme
Je angefangene 10.000 Euro Kreditinanspruchnahme bei der
VR Bank Südliche Weinstraße wird für die Mitglieder ein Bonus-
punkt je Quartal berücksichtigt. Die Mindestkreditinanspruch-
nahme für die Punktegewährung beträgt 250 EUR. Kredite von
Gemeinschaftsdarlehen werden zu gleichen Teilen auf die
Gemeinschafter verteilt.

Einzahlungen in ausgewählte Banksparpläne 
Ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro zugunsten eines
Banksparplans mit vertraglich vereinbarter Sparrate erhält das
Mitglied einen Bonuspunkt pro Monat, maximal 12 Bonus-
punkte im Jahr.  Damit Gemeinschaftskonten in die Bonuser-
mittlung einfließen können, müssen alle Gemeinschafter
Mitglied sein. In diesem Fall werden die Bonuspunkte jedem
Gemeinschaftskontoinhaber zu gleichen Teilen angerechnet. 

Bonuspunkte im Privat- und Geschäftsvermögen
Die Boni für Finanzprodukte im Privatvermögen erhöhen sich,
soweit das Mitglied auch Finanzprodukte abgeschlossen hat,
die dem Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens
zuzuordnen sind. Der Erhöhungsbetrag bemisst sich anhand
der oben genannten Kriterien.

3. Gemeinschaftskonten
Gemeinschaftskonten können nur in die Bonifizierung des
VR-MitgliederBonus einbezogen werden, wenn alle Gemein-
schafter Mitglied sind.

4. Bonuspunkteermittlung
Die Bonuspunkte werden stichtagsbezogen viermal pro Jahr,
jeweils zum Ende eines Quartals, also zum 31. März, 30. Juni,
30. September und 31. Dezember ermittelt.

5. Einlösung der Bonuspunkte
Je Geschäftsanteil kann ein Mitglied maximal 5 Bonuspunkte
einlösen. Darüber hinaus erzielte Bonuspunkte verfallen am
Jahresende. Das Mitglied kann zusätzliche Geschäftsanteile vor
Ablauf des Geschäftsjahres zeichnen, um so die volle Ausschüt-
tung seiner gesammelten Bonuspunkte zu erhalten. Die zusätz-
lichen Geschäftsanteile sind unabhängig vom Zeitpunkt der
Zeichnung für das gesamte Geschäftsjahr bonusberechtigt. 

6. Ende der Mitgliedschaft
Endet die Mitgliedschaft, so werden für das Jahr in dem die
Kündigung/ Übertragung der Geschäftsanteile ausgesprochen
wird, bzw. für das Jahr des Todes/ der Auflösung/ des
Ausschlusses des Mitglieds keine Bonuspunkte mehr vergütet.

7. Wert des Bonuspunktes
Für das laufende Geschäftsjahr wird den Mitgliedern je einzulö-
senden Bonuspunkt ein Gegenwert in Euro in Aussicht gestellt.
Der tatsächlich zur Auszahlung kommende Betrag ist abhängig
von der Geschäftsentwicklung der Bank und kann deshalb von
dem in Aussicht gestellten Gegenwert abweichen.

8. Bonuszahlung
Die jährliche Bonuszahlung erfolgt im Folgejahr des „Punkt-
esammelns. Sie wird mittels Gutschrift auf das Dividendengut-
schriftskonto des Mitglieds ausgezahlt.

9. Versteuerung der Bonuspunkte
Die Bonuszahlungen sind ggf. in der Einkommensteuererklä-
rung zu berücksichtigen:

Guthaben und Banksparpläne
Die gewährten Bonusgutschriften gehören zu den Einkünften
aus Kapitalvermögen und unterliegen der Abgeltungsteuer,
sofern sie den Sparer-Pauschbetrag überschreiten. Eine Angabe
in der Einkommensteuererklärung ist grundsätzlich nicht erfor-
derlich, da die Steuerschuld durch den Steuerabzug abgegol-
ten ist. Sofern die Kapitalerträge zu anderen Einkunftsarten
(bspw. Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit, Land- und Forst-
wirtschaft) gehören, sind auch die Bonusgutschriften den
jeweiligen Einkünften zuzuordnen und in der Einkommensteu-
ererklärung anzugeben.

Gehaltseingänge und Kreditvolumen
Auf Gehaltseingänge gewährte Bonusgutschriften reduzieren
die Kontoführungsgebühren. Werden diese als Werbungskos-
ten in der Steuererklärung geltend gemacht, müssen sie um die
entsprechende Bonuszahlung gekürzt werden. Eine Kürzung ist
allerdings nicht erforderlich, sofern die Kontoführungsgebüh-
ren in Form einer Kontoführungspauschale berücksichtigt
werden. Für Kredite gewährte Bonusgutschriften sind nur dann
einkommensteuerpflichtig, wenn ein Finanzierungszusammen-
hang mit steuerpflichtigen Einkünften besteht. Dies ist der Fall,
wenn das Darlehen der Finanzierung einer steuerpflichtigen
Einkunftsquelle dient (z. B. Finanzierung einer fremdvermiete-
ten oder gewerblich genutzten Immobilie).

10. Änderungsvorbehalt
Rechtliche Verpflichtungen zur Einhaltung von Vergünstigun-
gen aus dem VR-MitgliederBonus-Programm übernimmt die
Bank nicht.
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